RzF

Rechtsprechung
zur Flurbereinigung

RzF - 25 - zu § 64 FlurbG

RzF - 25 - zu § 64 FlurbG

Flurbereinigungsgericht Mannheim, Urteil vom 29.07.1991 - 7 S 2151/90 = AgrarR 1992 S. 272

Leitsatze

Ist der Flurbereinigungsplan endgultig ausgefihrt und das Grundbuch berichtigt, so sind
1 . damit die durch die Planausfihrung entstehenden dinglichen Rechte vom
Flurbereinigungsverfahren in das Privatrecht entlassen. Dann kann das
Flurbereinigungsamt ein im Grundbuch eingetragenes Recht, auf dessen spateren
gutglaubigen Erwerb sich ein Dritter beruft, nicht mehr durch Plananderung auf den
Beschrieb des alten Bestandes "zurtckfuhren".

Anmerkung

Die Grinde sind auszugsweise abgedruckt unter RzF - 11 - zu § 15 FlurbG.

Ausgabe: 08.03.2026 Seite 1 von 1



	RzF - 25 - zu § 64 FlurbG
	Leitsätze
	Anmerkung


